
 

   

 

 

 
 
 
 

 
Ausschreibungen für die Ü-Hallenwettkämpfe und Ü-Landesmeisterschaften sowie 
Futsal, Männer 2017/2018 
 
Der Freizeit- und Breitensport-Ausschuss des FSA schreibt für die Wintersaison 2017/2018 
sowie für die Sommersaison 2018 in den Altersklassen Ü40, Ü50 und Ü60 
Landesmeisterschaften aus. Zusätzlich Wettkämpfe für die 4. Futsal-Landesmeisterschaft 
(2mal 20 Minuten effektiv) sowie den 2. Futsal-Champions-Cup des FSA (Tages-
Turnierform).  Für alle Wettbewerbe werden Ausrichter gesucht. Vereine oder 
Kreisfachverbände, die sich für einen oder mehrere Ü-Wettbewerbe sowie Futsal-
Wettkämpfe als Ausrichter interessieren, zeigen ihre Bereitschaft bis zum 01.09.2017 für die 
Hallenwettkämpfe und bis zum 01.12.2017 für die Freiluftwettkämpfe 2018 beim FSA-
Ausschussvorsitzenden für Freizeit- und Breitensport , Frank Krella, an. 
 
Termine, Halle 
 
HLM Ü50 02.12.2017  (Ausweich 03.12. oder 11.11. oder 12.11.2017) 

HLM Ü40 17.02.2018  (Ausweich 18.2.2018) 

HLM Ü60 10.03.2018  (Ausweich 11.3.2018) 

 
Futsal-LM 
Endrunde 27.01.2018  (Ausweich 28.1. - Gastgeber wäre für Endrunde  gesetzt) 
 
Vorrunden 5./6./7.1. + 11./12./13.1. oder 19./20./21.1. (bei mehr als 4 Meldungen 

notwendig) 
 
Championscup        Fr. 9.2.2018  ab 18-23 Uhr (Ausweich 10.2. - eventuell 3 Vorrunden 

am 3./4.2., wenn mehr als 8 Teilnehmer) 
  
 

An alle 
Fußballvereine in Sachsen-Anhalt 
 
und Kreis-/Stadtfachverbände 

Bearbeiter: Frank Krella 
Telefon: 0172 3626505  
E-Mail:  f.krella@kv-salzlandkreis.de 
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Mindest-Voraussetzung für die Sporthalle: 
Halle die genügen Platz bietet (extra Zuschauerbreich); Mindestens 4 Umkleidekabinen; 
Verkaufsstand für Imbiss; Sprechanlage; elektronische Zeitanzeige; 

 
 
 
Termine, Freiluft 
 
LM Ü40  09.06.2018 
LM Ü50  26.05.2018 
LM Ü60  08.09.2018 

 
Mindest-Voraussetzung: 
Ü40  zwei Großfeldplätze; 4 Umkleidekabinen; Sprechanlage; Verkaufsstand für 
Imbiss; 
Ü50  zwei Kleinfeldplätze; 4 Umkleidekabinen; Sprechanlage; Verkaufsstand für 
Imbiss; 
Ü60  ein Kleinfeldplatz; 4 Umkleidekabinen; Sprechanlage; Verkaufsstand für 
Imbiss; 

 
Termine richten sich nach der Verfügbarkeit der Hallen bzw. Sportanlagen und auf Nachfrage 
können bei den Mindest-Voraussetzungen eventuell Abstriche gemacht werden. 
Eintrittskassierung obliegt den jeweiligen Gastgebern. Bei Bewerbungen ist mit anzugeben, ob 
Kosten für die Sporthalle bzw. -anlage für den FSA anfallen. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
Frank Krella 
Ausschussvorsitzender 
Freizeit- und Breitensport 
Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V. 
 
 


